
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 42.005/5-6/93 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Behindertenein­
stellungsgesetz, das Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957, 

:' 

das Opferfürsorgegesetz, das 
Impfschadengesetz und das Bundes­
pflegegeldgesetz geändert werden; 

1010 Wien, den 26. August 1993 
Stubenring 1 

Telefon (0222)71100 

Telex 111145 oder 111780 

Telefax 7137995 oder 7139311 

DVR: 0017001 

P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 

Auskunft 

Dr. Hansjörg Hofer 
Klappe 6193 Durchwahl 

Durchführung des Begutachtungsverfahrens G e S ~'::':i 1- Z· c .. n t \ .. '\/ -'--f] 
,,, \. .• ~~ G;'~~) ~ ~'" Ii ~ r, 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

ZI. (; y q3j 

Mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 

13. Mai 1976, GZ 600614/3-VI/2/76, werden anbei 25 Ausfertigun­

gen des gleichzeitig den zur Begutachtung berufenen stellen 

zugeleiteten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Behin-

derteneinstellungsgesetz geändert wird, 

übermittel t. Die befaßten stellen wurden 

samt Erläuterungen 

ersucht, ihre stel-

lungnahme bis längstens 30. September 1993 bekanntzugeben. 

Beilaqen: 

25 Ausfertigungen des Gesetzes­
entwurfes und der Erläuterungen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

(Jt-1f-,,{ l--

Der Bundesminister: 

H e sou n 
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Bundesgesetz, mit dem das Behinderteneinstellungsgesetz, das Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Impf­
schadengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt ge­
ändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 111/1993, wird Wle fo 1 gt 
geändert: 

1. Dem § 9 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Diese Verordnung kann auch rückwirkend In Kraft 
werden. ' , 

2. Dem § 9a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

gesetzt 

"Diese Verordnung kann auch rückwirkend ln Kraft gesetzt 
werden. ' , 

3. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die laufenden Geschäfte des Behindertenauschusses hat das 
Landesinvalidenamt zu führen." 

4. § 22a Abs. 11 lautet: 

,,(11) Besteht ln eInem Unternehmen ein ZentraJbetriebsrat nach 

§ 80 des Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Behindertenver­

trauenspersonen und den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher 

l\1ehrheit der abgegebenen Stimmen eine Zentralbehindertenvertrauens­

person und ein Stellvertreter zu wählen. Die Wahl ist gültig, wenn 

zumindest die Hä 1 fte der Wah J berechtigten anwesend ist. Wurde im 

Cnternehmen nur eine Bf:.:'hindertenvertrauensperson und ein Stpllver­

treter gewählt, so üben diese auch die Funktion der Zentralbehi.nder­

tenvertrauensperson und des Stell vertreters dUS. Das Ergebn i s der 

Wahl ist irn Unternehmen nach § 57 des ArbeitsverfasSHnr]SI]esetzes 
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entsprechend kundzumachen und dem zust~ndigen ~andesinvdlidenamt 

bekannt zugeben • Die Zent ral behindert envertrauensperson ist berufen, 

im Zentralbetriebsrat unter Beachtung d(~r Abs. 7 und 8 die Interes­

sen der begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Der ~entrdJbetriebsrat 

ist verpflichtet, der Zentralbehindertenvertrauensperson hei der 

Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten Behinderten 

beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen." 

~). Dem § 22a werden fo 1 gende Abs. 13 und 14 angefiigt: 

,,(13) Besteht 1n e1nem Konzern 

§ 88a des Arbeitsverfassungsgesetzes, 

hindertenvertrauenspersonen und deren 

eIne Konzernvertretung nach 

so sind von den zentralbe-

stellvertretern aus ihrer 

Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Konzernbe­

Ilindertenvertrauensperson und pin Stellvertreter zu w~hlen. Die Wahl 

ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend 

ist. ~vurde im Konzern nur eine Zentral beh indertenvert rauensperson und 

eJ.n stellvertreter gewählt, so üben diese auch die Funktion der 

Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stell vertreters allS. Das 

Ergebnis der Wahl ist im Konzern nach § 57 des Arbeitsverfassungsge-

setzes entsprechend kundzumachen und dem zuständigen Landesin-

vaJidenamt bekanntzugeben. Die Konzernbehindertenvertrauensperson ist 

beru [en, ..Ln der Konzernvertret~ung unter Beachtung der Abs. 7 und 8 

die Interessen der begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Die 

Konzernvertretung ist verpflichtet, der Konzernbehindertenvertrauens­

person bei der Wahrnehmung der besonderen Belange dpr be(jllnst:igt.en 

Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu er­

teilen. 

(14) Die Tätigkeitsdauer der Konzernbehindertenvertrauensperson 

(ihres Stellvertreters) beträgt vier Jahre; Sle beginnt mit der 

Annahme der Wahl und endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn 

1. im Konzern keine Konzernvertretung mehr besteht; 

2. die Funktion als Zentralbehindertenvertrauensperson endet 

(Abs. 12); 

3. die Konzernbehindertenvertrauensperson zurücktritt." 
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Artikel 11 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI.Nr. 152, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 110/1993, wird wie folgt geändert: 

§ 63 Abs. 4 lautet: 

" (4) Die sich aus Abs. 2 Z 1 lind Abs. 3 ergebenden Beträge sind 

alljährlich durch Verordnung des Bundesminist~rs für Arbeit und 

Soziales festzustellen. Das gleiche gilt für die nach § 11 Abs. I, 

§ 11a Abs. 4 und § 35 Abs. 2 errechneten und entsprechend Abs. 3 

gerundeten Beträge. Diese Verordnung kann auch rückwirkend jn Kraft 

gesetzt werden." 

Artikel 111 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBI.Nr. 183/1947, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 335/1993, wird wie folgt geändert: 

§ 11a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die sich 

aus Abs. 2 ergebenden Beträge für jedes Jahr durch Verordnung festzu­

stellen. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt 

werden. ' , 

Art.ikel IV 

Das Impfschadengesetz, BGBI.Nr. 371/1973, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI.Nr. 278/1991, wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für Arbeit IJnd Soziales hat den für den 

Bereich des ASVG festgesetzen Anpassungsfaktor auch fiir den npreich 
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dieses Bundesgesetzes durch Verordnung für verbindlich zu erklären. 

Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. § 46b 

HVG ist sinngemäß anzuwenden. Die jährliche Anpassung ist auch hin­

sichtlich des im § 2a Abs. 2 genannten Betrages vorzunehmen." 

Artikel V 

Das Bundespflegegeldgesetz, BGBI.Nr. 110/1993, geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI.Nr. 457/1993, wird wie folgt geändert: 

Dem § 5 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Diese Verordnung kann auch rückwirkend 1n Kraft gesetzt 

werden.' , 

Artikel VI 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1994 1n Kraft. 
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VORBLATT 

1. Problem 

Fehlen elner Vertretung der behinderten Arbeitnehmer auf Konzern­
ebene 

2. Ziel 

Gesetzliche 
die Vertretung 
stellt wird 

Bestimmung im Beh inderteneinste 11 ungsgeset~z, mit der 
behinderter Arbeitnehmer auf Konzernebene sicherge-

3. Lösung 

Verankerung einer Konzernbehindertenvertrauensperson 
hinderteneinstellungsgesetz 

4. Alternativen 

Keine 

5. Kosten 

Keine 

6. Konformität mit EG-Recht gegeben 

im B('-
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Da 1m Zuge von Umstrukturierungen von Betrieben oft Konzerne 

entstehen, wurden mit der Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes 

durch das Bundesgesetz BGBl.Nr.460/1993 entsprechende Mitwir­

kungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft auf Konzernebene vorge­

sehen. 

Die Konzernvertretung hat die Aufgabe, die gemeinsamen Inter­

essen der in einem Konzern im Sinne des § 15 des Aktiengesetzps 

1965 oder des § 115 des GmbH-Gesetzes beschäftigt.en Arbeitllehrnl-~r 

wahrzunehmen. Gleichzeitig wurde auch eIne Konzernjugendver­

tretung im Arbeitsverfassungsgesetz verankert. 

Um auch die Interessen der behinderten Dienstnehmer auf dieser 

Ebene entsprechend wahrnehmen zu können, ist es notwendig, el.ne 

eigene Vertretung - die Konzernbehindertenvertrauensperson - In 

das Behinderteneinstellungsgesetz aufzunehmen. 

Mit der Schaffung der Konzernbehindertenvertrauensperson, deren 

E inr ichtunq auch 1n den pa r 1 amentarischen Verhand 1 ungen dn] ~-i ß­

lich der Einführung der Konzernvertretung gefordert wurde, soll 

e J. ne we i tere Verbesserung der Vertretung der Be 1 ange beh i nderte 1.' 

Mitarbeiter erreicht werden. 

Besonderer Teil 

Die Verordnung über dje jeweilige Höhe der Ausgleichstaxe für 

das folgende Kalenderjahr kann erst nach dpr Verlautbarung des 
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Anpassungsfaktors für den Bereich des ASVG erlassen werden. 

Diese Verlautbarung erfolgt h~ufig erst kurz vor dem Jahresen(le, 

sodaß die rechtzeitige Kundmachung der Verorrlnung ~ber die Höhe 

der Ausgleichstaxe nur schwer durchzuführen ist. 

Zu Art. I Z 2 (§ 9a Abs. 1): 

Dje Höhe der Pr~mie wird in der Weise berechnet, daß 15 vH der 

Summe der 1m jeweils vorangegangenen K~lendprjahr insgesamt 

vorgeschriebenen lmsgleichstaxen durch die dut'chschni t tl iche 

Anzah I der über die pf licht zah 1 hinaus und der von ni eh tel n­

stellungspfllchtigen Dienstgebern besch~ft igen bpgüMd~ i gl PT] 

Behinderten, für die ln diesem Jahr eine Pr~mie gew~hrt worden 

j st, geteil t werden. Da die Dat.en für diese Berechnuflg erst mi t 

Beginn des Jahres vorliegen, für das die Pr~mie festgesetzt 

wird, ist die Verankerung Plner rückwirkenden Verordnungser­

michtigung notwendig. 

Zu Art. I Z 3 (§ 13 Abs. 4): 

Mit .lieser Bestimmung so] J klargestellt werden, daß sich der 

Behindertenausschuß bei der Führung der laufenden Gesch~fte des 

Apparates des Landesinvalidenamtes zu bedienen hat. 

Zu Art. I Z 4 (§ 22a Abs. 11): 

Mit der Änderung dieser Bestimmung soll klargestellt werden, daß 

für die Wahl der neu einzurichtenden Konzernbehindertenver­

t.rauensperson (Art. I Z 5) und für die Wahl der bereits ver­

ankerten Zentralbehindertenvertrauenspersonen dieselben 

Modalititen gelten solle. Der Wahlmodus entspricht der bis­

herigen Praxis. 
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Zu Art. I Z 5 (§ 22a Abs. 13 und 14): 

Durch die Erweiterung der Vertretung der Interessen der ln 

I{onzernen beschäftigten behinderten Menschen soll erreicht 

werden, daß auch lm Rahmen der Konzernvertretung nach § 88a 

Arbeitsverfassungsgesetz die Belange der behl nderten Mensch(~n 

besondere Berücksichtigung finden. 

Zu Art. 11, 111, IV und V (Änderung des Kriegsopferversorqungs­

gesetzes 1957, des OpferfÜrsorg~.s.eset~_e~L __ des_~mpfscbad_(~'!(.l~-= 

set. z e s -'=!!l d _ d e !?~_~_n cl es 2J t~~g:?) q9.~'§'I?,.t z e ~J_-=-

Die Verordnungen, mit denen die jähr 1 j che Anpassung der Lei­

stungen nach diesen Gesetzen vorgenommen wird, können erst nach 

der Verlautbarung des Anpassungsfaktors für den Bereich des ASVG 

erlassen werden. Diese Verlautbarung erfolgt häufig erst kurz 

vor dem Jahresende, sodaß dLe rechtzeitige Kundmachung der 

Verordnungen oft nur schwer durchzuführen ist. 
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TEX T G E G E N ÜBE R S TEL L U N G ---------+--_.- -
BEHINDERTENEINSTELLUNGSGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 9 Abs. 2: 

(2) Die Ausgleichstaxe 
beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen 
wäre, monatl ich 1760 S. 
Dieser Betrag ist ab I.Jänner 
1993 und ln der Folge mit 
Wirkung vom 1. ,Jänner eines 
jeden Jahres mit dem für den 
Bereich des Allgemeinen So­
zialversicherungsgesetzes 
festgesetzten Anpassungs­
faktor zu vervielfachen. Der 
vervielfachte Betrag ist auf 
volle 10 S abzurunden, der 
gerundete Betrag ist der 
folgenden Anpassung zugrunde­
zulegen. Der Bundesminister 
für Arbeit und Soz ia 1 es hat 
die jeweilige Höhe der l\us­
gleichstaxe mit Verordnung 
festzustellen. 

§ 9a Abs. 1: 

(1) Dienstgeber, die 
mehr begünstigte Behinderte 
(§ 2) beschäftigen als ihrer 
Einstellungspflicht ent­
spricht, erhalten aus Mitteln 
des Ausgleichstaxfonds (§ 10) 
für jeden über die Pf 1 icht­
zahl hinaus beschäftigten 
begünstigten Behinderten eine 
Prämie. Dienstgeber, die 
nicht einstellungspflichtig 
sind, erhalten eine Prämie in 
gleicher Höhe für jeden be­
schäftigten begünstigten 
Behinderten. Die Prämie be­
trägt ab 1. Juli 1992 monat-

§ 9 Abs. 2: 

(2) Die Ausgleichstaxe 
beträgt für jede einzelne 
Person, die zu beschäftigen 
wäre, monatlich 1760 S. 
Dieser Betrag ist ab I.Jänner 
1993 und in der Folge mit 
Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres mit dem für den 
Bereich des Allgemeinen So­
zialversicherungsgesetzes 
festgesetzten Anpassungs­
faktor zu vervi e J fachen. Der 
vervielfachte Betrag ist. auf 
volle 10 S abzurunden, der 
gerundete Betrag ist der 
folgenden Anpassung zugrunde­
zulegen. Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat 
die jeweilige Höhe der Aus­
gleichstaxe mit Verordnung 
festzustellen. Diese Ver­
ordnung kann auch rückwirkend 
in Kraft gesetzt werden. 

§ 9a Abs. 1: 

(1) Dienstgeber , die 
mehr begünstigte Behinderte 
(§ 2) beschäftigen als ihrer 
Einstellungspflicht ent­
spricht, erhalten aus Mitteln 
des Ausgleichstaxfonds (§ 10) 
für jeden über die Pflicht­
zahl hinaus beschäftigten 
begünstigten Behinderten eine 
Prämie. Dienstgeber, die 
nicht einstellungspflichtig 
sind, erhalten eine Prämie in 
gleicher Höhe für jeden be­
schäftigten begünstigten 
Behinderten. Die Prämie be­
trägt ab 1. Juli 1992 monat-
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lich 850 S. Dieser Betrag 
ist ab 1. Jänner 1994 und in 
der Folge mit Wirkung vom 1. 
Jänner eines jeden Jahres neu 
festzusetzen. Die Höhe der 
monatlichen Prämie ist dabei 
1n der Weise zu berechnen, 
daß 15 vH der Summe der lm 
jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr insgesamt 
vorgeschriebenen Ausgleichs­
taxen durch die 
durchschnittliche Anzahl der 
über die Pflichtzahl hinaus 
und der von nicht 
einstellungspflichtigen 
Dienstgebern beschäftigten 
begünstigten Behinderten, für 
die 1.n diesem .Jahr elne 
Prämie gewährt worden ist, 
getei I t werden. Der so 
ermittelte Betrag ist durch 
zwölf zu teilen und auf den 
nächsthöheren vollen Schil­
lingbetrag aufzurunden. Die 
monatliche Prämie darf 
höchstens 50 vH der jewei-
ligen Ausgleichstaxe (§ 9 
Abs. 2) betragen. Der 
Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat die jeweilige 
Höhe der Prämie mit 
Verordnung festzustellen. 

§. 22a Abs. 11: 

(11)Besteht 1n e1nem 
Unternehmen e1n 
Zentralbetriebsrat nach § 80 
des Arbeitsverfassungsge­
setzes, so ist von den 
gewählten Behindertenver­
trauenspersonen und den 
Stellvertretern aus ihrer 
Mitte e1ne Zentralbe­
hindertenvertrauensperson und 
ein Stellvertreter zu wählen. 

- 2 -

lieh 850 S. Dieser Betrag 
ist ab 1. Jänner 1994 und in 
der Folge mit Wirkung vom 1. 
Jänner eines jeden Jahres neu 
festzusetzen. Die Höhe der 
monatl iehen Prämie ist dabei 
1n der Weise zu berechnen, 
daß 15 vH der Summe der im 
jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr insgesamt vorge­
schriebenen Ausgleichstaxen 
durch die durchschnittliche 
Anzahl der über die Pf 1 icht~­
zahl hinaus und der von nicht 
einstellungspflichtigen 
Dienstgehern hesch~ftigten 
begünstigten Behinderten, für 
die 1n diesem Jahr e1ne 
Prämie gewährt worden ist, 
geteilt werden. Der so er­
mittelte Betrag ist durch 
zwölf zu teilen und auf den 
nächsthöheren vollen Schil­
lingbetrag aufzurunden. Die 
monatliche Prämie darf 
h~chstens 50 vH der jewei­
ligen Ausglejchst~xe (§ 9 
Ahs. 2) betragen. Der Bundes­
minister für ArbPLt und So­
ziales hat die jeweilige Höhe 
der Prämie mit Verordnung 
festzusteJ len. Diese Verord­
nung kann auch rückwirkend 
in Kraft gesetzt werden. 

§ l~ .i\hs. 4: 

(4) Die 
schäfte des 
schusses hat 
validenamt zu 

la.ufenden Ge­
Beh indf'r tenau s­
das Ldndesin­

führen. 

§ 22a Abs. 11: 

(11) Besteht in einem 
Unternehmen e1n Zentralbe­
tr iebsrat nach § 80 des Ar­
beitsverfassungsgesetzes, sn 
sind von den Behindertenver­
trauenspersonen und den 
Stellvertretern aus ihrer 
Mitte mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen st immen eine 
Zentralhehindertenvertrauens­
person und ein stellvertreter 
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Wurde 1m Unternehmen nur eine 
Behindertenvertrauensperson 
und eln stellvertreter 
gewählt, 
die 

so üben diese 
Funktion 

auch 
der 

Zentralbehindertenvertrauens-
person und 
stellvertreters aus. 

des 
Die 

Zentralbehindertenvertrau­
enspprson ist berufen, .lm 
Zentralbetriebsrat unter 
Beachtung der Abs. 7 und 8 
die In1eressen der 
begünstigten Behinderten 
wahrzunehmen. 

- 3 -

zu wählen. Die Wahl ist 
gültig, wenn zumindest die 
Hälfte der Wahlberechtigten 
anwesend ist. Wurde im Unter­
nehmen nur elne Behinderten­
vertrauensperson und eln 
stellvertreter gewählt, so 
üben diese auch die Funktion 
der Zentralhehindertenver­
trauensperson und des ste 11-
vertreters aus. Das Er(Jebnis 
der Wahl ist im Unternehmen 
nach § 57 des Ärbeitsverfas­
sungsgesetzes entsprechend 
kundzumachen und dem zu­
ständigen Landesinvalidenamt 
bekdnntz wJeben. Die Zent rrt 1-
behindertenvertrauensperson 
ist berufen, im 7,entralbe­
triebsrat unter Beachtung der 
Alls. 7 und 8 die Interessen 
der begünstigten Behindertpn 
wahrzunehmen. Dpr Zentralbe­
triebsrat ist verpflichtet, 
der Zentralbehindertenver­
traupnsperson bei der Wahr­
nehmung dpr besonderen Be­
lange der begünstigten Be­
hinderten beizustehen und die 
erforderlichen Auskünfte zu 
ertf'ilen. 

§ 22a Abs. 13: 

<13 ) Best~eht 1n elnem 
Konzern eine Konzernvertre­
tung nach § B8a des Arheits­
verfassungsgesetzes, so sind 
von den Zentralbehinderten­
vertrauenspersonen und deren 
Stellvertretern aus ihrer 
Mitte mit einfacher l'1ehrheiL 
der abgegebenen St immen eine 
Konzernbehindertenvertrauens­
person und ein Stellvertreter 
zu w~hlen Die Wahl ist 
gültig, wenn zumindest die 
H~lfte der Wahlberechtigten 
anwesend ist. Wurde lm 
Konzern nur einp Zentralbe­
hindertenvertrauensperson 
und eIn stellvertreter ge­
wählt, so üben diese auch die 
Funktion der Konzernbehin­
dertenvertrauensperson und 
des st.ell vertreters aus. Das 
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Ergebnis der Wahl ist 1m 
Konzern nach § 57 des Ar­
beitsverfassungsgesetzes 
entsprechend kundzumachen und 
dem zuständigen Landesin­
validenamt bekanntzugeben. 
Die Konzernbehindertenver­
trauensperson ist berufen, in 
der Konzernvertretung unter 
Beachtung der Abs. 7 und 8 
die Interessen der begün­
stigten Behinderten wahrzu­
nehmen. Die Konzernvertretung 
ist verpflichtet, der Kon­
zernbehindertenvertrauens­
person bei der Wahrnehmung 
der besonderen Belange der 
begünstigten Behinderten 
beizustehen und die erforder­
lichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 22a Abs. 14: 

(14) Die Tätigkeitsdauer 
der Konzernbehindertenver­
trauensperson (ihres Stell-
vertret ers) beträgt vier 
Jahre; sie beginnt mit der 
Annahme der Wahl und endet 
vor Ablauf dieser Zeit, wenn 
1. im Konzern keine Konzern­
vertretung mehr besteht; 
2. die Funktion als Zentral­
behindertenvertrauensperson 
endet (Abs. 12); 
3. Die Konzernbehindertenver­
trauensperson zurücktritt. 
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TEX T G E GEN üBE R S TEL L U N G 
KRIEGSOPFERVERSO~GUNGSGE_SETZ -.1-_957 

§. 63 Abs. 4: 

(4) Die sich aus Abs. 2 
und 3 ergebenden Beträge sind 
all jähr 1 ich durch Verordnung 
des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales 
festzustellen. Das gleiche 
gilt für die nach § 11 
Abs. 1, § 11a Abs. 4 und § 35 
Abs. 2 errechneten und 
entsprechend Abs. 3 
gerundeten Beträge. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die sich aus Abs. 2 
Z 1 und Abs. 3 ergebenden 
Beträge sind alljährlich 
durch Verordnung des 
Bundesministers fUr Arbeit 
und Soziales festzustellen. 
Das gleiche gilt für die nach 
§ 11 Abs. 1, § 11a Abs. 4 und 
§ 35 Abs. 2 errechneten und 
entsprechend Abs. 3 
gerundeten Beträge. Diese 
Verordnung kann auch 
rückwi rkend 1n Kraft gesetzt 
werden. 
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TEX T G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 
OPFERFüRSORGEGESETZ 

Geltende Fassung 

§ lla Abs. 3: 

(3) Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat 
die sich aus Abs. 2 er­
gebenden Beträge für jedes 
Jahr durch Verordnung festzu­
stellen. 

Vo~~~schlagene Fassung 

§ lla Abs. 3: 

(3) Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat 
die sich aus Abs. 2 er­
gebenden Beträge für jedes 
Jahr durch Verordnung festzu­
stellen. Diese Verordnung 
kann auch rückwirkend In 
Kraft gesetzt werden. 
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T E X T G E GEN U B E R S TEL L U N G 
IMPFSCHADENGESETZ 

Geltende Fassunq 

§ 3 Abs. 3: 

(3) Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat 
den für den Bereich des ASVG 
festgesetzten Anpassungs­
fdktor auch flil~ den Bereich 
dieses Bundesgesetzes für 
verbindlich zu erklären. 
§ 46b HVG ist sinngem~ß 
anzuwenden. Die jährliche 
Anpassung ist auch 
hinsichtl ich des 1m § 2a 
Abs. 2 genannten Betrages 
vorzunehmen. 

§ 3 Abs. 3: 

(3) Der Bundesminister 
für Arbeit und Soz ia 1 es hat 
den für den Bereich des ASVG 
festgesetzten Anpassungs­
faktor auch für den Bereich 
dieses Bundesgesetzes durch 
Verordnung für verbindlich zu 
erklären. Diese Verordnung 
kann auch rückwirkend ln 
Kraft gesetzt werden. § 46b 
HVG ist sinngemäß anzuwenden. 
Die jährliche Anpassung ist 
auch hinsichtlich des im § 2a 
Abs. 2 genannten Betrages 
vorzunehmen. 
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TEX T G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 
BUNDESPFLEGEGELDGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 5 Abs. 3 lautet: 

(3) Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat 
die sich gemäß Abs. 2 
ergebenden Beträge für jedes 
Jahr durch Verordnung 
festzustellen. 

Vorgeschlagene Fassu~ 

§ 5 Abs. 3 lautet: 

(3) Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat 
die sich gemäß Ahs. 2 
ergebenden Beträge für jedes 
Jahr durch Verordnung 
festzustellen. Diese 
Verordnung kann auch 
rückwirkend ~n Kraft gesetzt 
werden. 
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